
 

 

 

(1) Soweit Erziehungsmaßnahmen nach § 62 

nicht zu einer Konfliktlösung geführt ha-

ben oder keine Aussicht auf Erfolg ver-

sprechen, können Ordnungsmaßnahmen 

unter Wahrung des Grundsatzes der Ver-

hältnismäßigkeit getroffen werden, wenn 

die Schülerin oder der Schüler die ord-

nungsgemäße Unterrichts- und Erzie-

hungsarbeit beeinträchtigt oder andere 

am Schulleben Beteiligte gefährdet. 

Als nachhaltige Beeinträchtigung der 

ordnungsgemäßen Unterrichts- und Erzie-

hungsarbeit ist auch ein mehrfaches un-

entschuldigtes Fernbleiben vom Unter-

richt anzusehen. 

(2) Ordnungsmaßnahmen sind 

1. der schriftliche Verweis, 

2. der Ausschluss vom Unterricht und an-

deren schulischen Veranstaltungen 

bis zu zehn Schultagen, 

3. die Umsetzung in eine Parallelklasse 

oder eine andere Unterrichtsgruppe, 

4. die Überweisung in eine andere 

Schule desselben Bildungsgangs und 

5. die Entlassung aus der Schule, wenn 

die Schulpflicht erfüllt ist. 

Jede Form der körperlichen Züchtigung 

und andere entwürdigende Maßnahmen 

sind verboten. 

(3) Ordnungsmaßnahmen nach Absatz 2 

Satz 1 Nr. 4 und 5 dürfen nur bei schwe-

rem oder wiederholtem Fehlverhalten ei-

ner Schülerin oder eines Schülers getrof-

fen werden; sie sind in der Regel vorher 

schriftlich anzudrohen. 

Die Androhung kann bereits mit einem 

schriftlichen Verweis verbunden werden. 

(4) Vor der Entscheidung über eine Ord-

nungsmaßnahme sind die Schülerin oder 

der Schüler und deren Erziehungsberech-

tigte zu hören. 

(5) Über Ordnungsmaßnahmen nach Absatz 

2 Satz 1 Nr. 1 und 2 entscheidet die Klas-

senkonferenz unter Vorsitz der Schulleite-

rin oder des Schulleiters, über Ordnungs-

maßnahmen nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 3 

die Gesamtkonferenz oder bei Oberstu-

fenzentren die Abteilungskonferenz der 

Lehrkräfte. 

Ordnungsmaßnahmen nach Absatz 2 

Satz 1 Nr. 4 und 5 werden von der Schul-

aufsichtsbehörde getroffen; zuvor ist die 

Schulkonferenz zu hören. 

(6) In dringenden Fällen kann die Schulleite-

rin oder der Schulleiter vorläufig bis zu ei-

ner Entscheidung nach Absatz 5 eine Re-

gelung im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 Nr. 

2 und 3 treffen, wenn auf andere Weise 

die Aufrechterhaltung eines geordneten 

Schullebens nicht gewährleistet werden 

kann. 

Widerspruch und Anfechtungsklage ha-

ben keine aufschiebende Wirkung. 
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(7) Die Absätze 1 bis 6 gelten für Teilnehme-

rinnen und Teilnehmer der Einrichtungen 

des Zweiten Bildungswegs zum nachträg-

lichen Erwerb allgemein bildender Ab-

schlüsse und für Studierende der Fach-

schulen mit der Maßgabe entsprechend, 

dass die Ordnungsmaßnahme nach Ab-

satz 2 Satz 1 Nr. 3 entfällt und an die 

Stelle der Ordnungsmaßnahmen nach 

Absatz 2 Satz 1 Nr. 4 und 5 der Ausschluss 

von der besuchten Einrichtung tritt. 

Über die Ordnungsmaßnahmen nach Ab-

satz 2 Satz 1 Nr. 1 und 2 entscheidet die 

Leiterin oder der Leiter der Einrichtung, 

über den Ausschluss von der besuchten 

Einrichtung die Schulaufsichtsbehörde. 

 

Zwischenüberschrift? 

Video bietet eine leistungsstarke Möglichkeit 

zur Unterstützung Ihres Standpunkts. Wenn 

Sie auf „Onlinevideo“ klicken, können Sie 

den Einbettungscode für das Video einfügen, 

das hinzugefügt werden soll. Sie können 

auch ein Stichwort eingeben, um online 


